Umfang des Unterrichts

Malschule Palette / C. Ackermann erteilt dem/ der Teilnehmer/-in bis zur Kündigung Unterricht in einer Kursgruppe. Unterrichtstag und –uhrzeit sind umseitig vermerkt. Diese Daten können sich im jeweiligen Unterrichtshalbjahr ändern und werden dem Teilnehmer so rechtzeitig mitgeteilt,  dass ggfs.  eine rechtzeitige Kündigung möglich ist. Unterrichtsfrei sind die Zeiten,  die nach der Ferien- und Feiertagsordnung in NRW unterrichtsfrei sind. Die Beitragszahlung bleibt hiervon unberührt (alle unterrichtsfreien Zeiten – auch die Sommerferien – werden durchbezahlt. Ansonsten wäre die Kursgebühr erheblich höher). Bei Verhinderung des Dozenten kann der Unterricht vor-/ bzw. nacherteilt werden, oder es findet eine Vertretung des Unterrichts statt.

Das erste Unterrichtshalbjahr dauert vom 1. März bis zum 31. August; das zweite Unterrichtshalbjahr vom 1. September bis zum letzten Februartag. Bei Verhinderung des/ der TN, insbesondere wegen Erkrankung, besteht keine Verpflichtung von Malschule Palette / C. Ackermann, den Unterricht nachzuholen. Auch die Beitragszahlung bleibt bei einer Verhinderung des/ der TN unberührt.

Die finanzielle Seite

Der umseitig angegebene Teilnehmerbeitrag ist monatlich zu zahlen. Er wird per Lastschrift bis zum 
3. eines jeden Monats im Voraus von der Malschule Palette eingezogen. 
Hierzu erteilt der/ die TN die umseitig abgedruckte Einzugsermächtigung.

Bei dem Beitrag wird immer von der jährl. Gesamtsumme ausgegangen, d.h. der Teilnehmerplatz kostet pro Jahr die mit dem TN vertraglich vereinbarte Summe (12xmonatlich = Jahresgebühr, bzw. 6x monatlich = Semester-Gebühr). Die Jahresgebühr könnte auch nur auf die Monate außerhalb der Ferienzeit verteilt werden. Das gäbe eine erhebliche Rechnerei. Im gegenseitigen Einvernehmen wurden deshalb die monatlichen Zahlungen (6x pro Semester) festgelegt.

Anmeldegebühr

Für die Aufnahme in die Malschule Palette wird eine Anmeldegebühr von einem Monatsbeitrag erhoben. Dieser ist sofort nach Zugang der Anmeldebestätigung zu entrichten. Nach Unterrichtsantritt wird die Anmeldegebühr mit dem ersten Monatsbeitrag für das laufende Semester verrechnet.

Vertragsdauer

Dieser Unterrichtsvertrag wird über mindestens ein Unterrichtshalbjahr (siehe unter 1.) abgeschlossen. Er verlängert sich jeweils stillschweigend, wenn der/ die TN (bzw. gesetzl. Vertreter) nicht bis zum 30.06. 

(1 Halbjahr) oder 31.01. ( 2. Halbjahr) eines Unterrichtshalbjahres schriftlich gegenüber  Malschule 

Palette/ C. Ackermann kündigt. Mündliche Kündigungen sind unwirksam.

Die Kündigung

Die Kündigung bedarf der Schriftform gegenüber Malschule Palette / C. Ackermann. Eine Kündigung während des Unterrichtshalbjahres durch den/ die TN ist nicht möglich. Ausnahmen: Krankheit des/ der TN über einen längeren Zeitraum (Attest) oder Umzug in eine andere Stadt, von wo der Unterrichtsort nicht mehr unter zumutbaren Umständen erreicht werden kann.

Die schriftliche Kündigung gilt in solchen Ausnahmefällen ab dem Folgemonat des Vorliegens bei Claudia Ackermann.

Malschule Palette / C. Ackermann kann ohne Schadensersatzansprüche von dem Vertrag zurücktreten, wenn nicht genügend TN für das gewünschte Unterrichtsangebot angemeldet sind. Gleiches gilt auch, wenn auf Grund unvorhergesehener Ereignisse oder höherer Gewalt kein Unterricht stattfinden kann.

Sonstiges

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Die Vertragspartner erkennen an, dass weitere mündliche Absprachen nicht bestehen. Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Lüdenscheid.

Der TN erklärt, dass er/sie in der Lage ist am Unterricht teilnehmen zu können und für sich allein verantwortlich ist. Sachkosten (Material- und Modellkosten), die mit der Veranstaltung entstehen, sind nicht in der Kursgebühr enthalten und werden anteilig auf die Teilnehmer umgelegt Für die persönliche Ausstattung der der/die Teilnehmer/in selbst verantwortlich. Der/die TN hat zur Kenntnis genommen, dass seitens Malschule Palette / C. Ackermann kein Unfallversicherungsschutz für den/die TN besteht. Für Garderobe und Wertgegenstände des TN übernimmt die Malschule keine Haftung.

Der/ die TN haftet gegenüber Malschule Palette / C. Ackermann für alle von ihm/ ihr verursachten Schäden.

